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RS OGH 1995/9/20 10ObS165/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1995

Norm

ZPO §66 Abs1

ZPO §85 Abs2

ZPO §124

ZPO §464 Abs3 II

Rechtssatz

Die vom Gericht gemäß § 85 Abs 2 ZPO gesetzte Frist zur Verbesserung des Antrages auf Bewilligung der

Verfahrenshilfe und Beigebung eines Rechtsanwalts durch Anschluß eines Vermögensbekenntnisses beginnt erst mit

der Zustellung auch des Formblattes für das Vermögensbekenntnis zu laufen.
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